24. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. Dezember 2009 zur Bestimmung der Definition eines Registrierkassensystems im Horeca-Sektor und der Bedingungen, die ein solches System erfüllen muss


(Belgisches Staatsblatt vom 5. Mai 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


24. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. Dezember 2009 zur Bestimmung der Definition eines Registrierkassensystems im Horeca-Sektor und der Bedingungen, die ein solches System erfüllen muss


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Mehrwertsteuergesetzbuches, des Artikels 53octies § 1 und § 1bis, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Dezember 1992, ersetzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 2012 und abgeändert durch das Gesetz vom 2. April 2021, und des Artikels 54, ersetzt durch das Gesetz vom 28. Dezember 1992 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 2. Februar 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 21. Februar 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 75.828/3 des Staatsrates vom 4. April 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass:

	- die Mitteilung an die Europäische Kommission in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft am 23. Dezember 2022 erfolgt ist,

	- der endgültige Wortlaut der Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 3 der vorerwähnten Richtlinie (EU) 2015/1535 unverzüglich mitgeteilt wird;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In der Überschrift des Königlichen Erlasses vom 30. Dezember 2009 zur Bestimmung der Definition eines Registrierkassensystems im Horeca-Sektor und der Bedingungen, die ein solches System erfüllen muss, werden die Wörter "im Horeca-Sektor" aufgehoben.


	Art. 2 - Artikel 2 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Nummer 4 Buchstabe j) wird wie folgt ersetzt:

	"j) digitale Signatur,".

	2. Nummer 7 wird wie folgt ersetzt:

	"7. Vorhandensein eines Moduls, das die relevanten Daten der Kassenzettel und andere mögliche Kontrolldaten, die auf dem Kassenzettel stehen und automatisch in digitaler Form an den FÖD Finanzen gesendet werden, auf unveränderliche und sichere Weise speichert und in einen Algorithmus umwandelt."


	Art. 3 - Artikel 1 tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

	Artikel 2 tritt in Kraft:

	a) am 1. Juli 2025 für Betriebe, die ab dem 1. Juli 2025 ein Registrierkassensystem verwenden,

	b) am 1. Juli 2026 für Betriebe, die zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2017 ein Registrierkassensystem verwendet haben,

	c) am 1. Juli 2027 für Betriebe, die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2021 ein Registrierkassensystem verwendet haben,

	d) am 1. Januar 2028 für nicht zuvor erwähnte Betriebe, die ein Registrierkassensystem verwenden.


	Art. 4 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 24. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM
